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Fernschreibnummer 13 41 45 
Telefax 531 102060 

Bezug Bearbeiter (0.222) 531 10 Durchwahl Datum 

159.007/1-I/5-90 Dr. Grünner 2152 2 O. März \990 
Betrifft 

CRTD, Unterzeichnung und Beitritt 

Die NÖ Landesregierung beehrt sich mitzuteilen, daß keine 

grundsätzlichen Einwände gegen die Unterzeichnung des und den 

Beitritt zum Übereinkommen über die zivilrechtliehe Haftung für 

Schäden bei der Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße, 

auf der Schiene und auf Binnenschiffen bestehen. 

Es darf allerdings darauf hingewiesen werden, daß gemäß § 2 Z. 9 

des Schiffahrtsgesetzes 1990, BGBI.Nr. 87/1990, unter einem 

"Verband" die Zusammenstellung aus einem oder mehreren 

geschleppten, geschobenen oder gekuppelten Fahrzeugen oder 

Schwimmkörpern oder einem oder mehreren schleppenden oder 

schiebenden Motorfahrzeugen zu verstehen ist. Bei der 

vorgesehenen Formulierung würden bei einer wörtlichen Auslegung 

nur die gekuppelten Fahrzeuge er faßt werden. Die Bestimmungen 

müßten aber ebenfalls für die geschleppten und geschobenen 

Fahrzeuge gelten. 
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Dem Präsidium des Nationalrates werden u.e. 25 Ausfertigungen 

dieser Stellungnahme übermittelt. 

NÖ Landesregierung 

Lud w i g 

Landeshauptmann 
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LAD-VD-8617/4 

1. An das Präsidium des Nationalrates (25-fach) 

2. an alle vom Lande Niederösterreich entsendeten Mitglieder 
des Bundesrates 

3. an alle Ämter der Landesregierungen 

(zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors) 

4. an die Verbindungsstelle der Bundesländer 

zur gefälligen Kenntnisnahme . 

Für die Richtigkeit 

der 

NÖ Landesregierung 

Lud w i g 

Landeshauptmann 
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